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Preisblatt für die Lieferung von Fernwärme im Tarif: Lautrer Wärme 

 

Arbeitspreis AP 
01.01.2026 – 31.12.2026 

[ct/kWh] 

Umlagenpreis Gasumlagen UPGU 

ab 01.01.2026 

[ct/kWh] 

netto brutto netto brutto 

11,57 13,77 0,00 0,00 

Hinweis: Die Angegebenen Preise können Rundungsdifferenzen enthalten. 

 

Arbeits- und Verrechnungspreis bestimmen sich jeweils zum 1. 

Januar eines jeden Jahres nach dem Ergebnis der nachstehen-

den Formeln: 

Arbeitspreis AP 

Der Arbeitspreis für die zu verrechnenden Mengen je kWh: 
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AP0 = Basis Arbeitspreis in ct/kWh 

AP0 = 7,555 ct/kWh 

Verrechnungspreis VP 

Der Verrechnungspreis für die Bereitstellung des Wärmemen-
genzählers, der Ablesung und Abrechnung: 
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VP0 = Basis Verrechnungspreis in €/a 

Zählergröße  
QN 

bis 2,5 3,5 6 10 15 

VP0 in  
€/a (netto) 

76,45 84,09 157,68 165,56 173,45 

VP in  
€/a (netto) 

90,52 99,56 186,69 196,02 205,36 

VP in  
€/a (brutto)  

107,72 118,48 222,16 233,26 244,38 

 

Der Verrechnungspreis für den/die Zähler ist unabhängig vom 

Wärmebezug oder der Einstellung der Wärmelieferung wegen 

Nichtzahlung durch den Kunden gemäß § 33 Abs. 2 AVBFernwär-

meV vom Beginn der Leistungsbereitstellung zu zahlen. 

 

L – Lohnkosten 

Der Lohnindex ist den Veröffentlichungen des Statistischen Bun-

desamtes zu entnehmen, unter Statistisches Bundesamt – 

https://www.destatis.de  Genesis-Online Datenbank   Statis-

tiken  Code: 62221 / Tabelle: 62221-0002 Indizes der Tarifver-

dienste, Wochenarbeitszeit: Deutschland, Quartale, Wirtschafts-

zweige  Position WZ08-D: Energieversorgung. 

L0 = Basis Lohnindex - arithmetisches Mittel 4. Quartal 2019 bis 

3. Quartal 2020 (2020= 100) 

 
1 Marktgebiete GASPOOL und NetConnect Germany (NCG) werden ab dem 
01.10.2021 zum Marktgebiet Trading Hub Europe (THE) zusammengelegt.  

L0 = 99,65 

Maßgebend für die Grund- und Arbeitspreisbildung ist jeweils das 

arithmetische Mittel der davor genannten Lohnindizes. Hierbei 

werden Lohnindizes innerhalb eines zusammenhängenden 12-

Monatszeitraums für die Berechnung herangezogen. Der 12-Mo-

natszeitraum beginnt 15 Monate vor einem Preisbestimmungs-

zeitpunkt. 

 

INV – Investitionsgüterindex 

Der Investitionsgüterindex ist den Veröffentlichungen des Statisti-

schen Bundesamtes zu entnehmen, unter Statistisches Bundes-

amt – https://www.destatis.de  Genesis-Online Datenbank  

Statistiken  Code: 61241 / Tabelle: 61241-0004 - Erzeuger-

preisindex gewerblicher Produkte: Deutschland, Monate, Güter-

verzeichnis  Anpassen: Vorspalte / Anderes Merkmal auswäh-

len  Neues Merkmal anwenden: GP2019 Sonderpositionen  

Position GP-X008: Investitionsgüter. 

INV0 = Basis Investitionsgüterindex - arithmetisches Mittel Okt. 

2019 bis Sept. 2020 (2021 = 100) 

INV0 = 97,93 

Maßgebend für die Preisbildung ist jeweils das arithmetische Mit-

tel der davor genannten Investitionsgüterindizes. Hierbei werden 

Investitionsgüterindizes innerhalb eines zusammenhängenden 

12-Monatszeitraums für die Berechnung herangezogen. Der 12-

Monatszeitraum beginnt 15 Monate vor einem Preisbestim-

mungszeitpunkt. 

 

G – Gaspreis 

Der Gaspreis wird anhand von EEX-Abrechnungspreisen in 

Euro/MWh für das Erdgas (Produkt – Gas Year Futures) im THE1-

Marktgebiet, mit Lieferung in dem mit dem Zeitpunkt der Preisbe-

stimmung beginnenden Kalenderjahr, ermittelt. Die Werte der 

EEX-Abrechnungspreise werden von der EEX börsentäglich nach 

Handelsschluss ermittelt und im Internet veröffentlicht. 

Maßgebend für die Bildung des Gas-Preises ist jeweils das arith-

metische Mittel der davor genannten EEX-Abrechnungspreise. 

Hierbei werden EEX-Abrechnungspreise für das genannte Pro-

dukt innerhalb eines zusammenhängenden 24-Monatszeitraums 

am 10. Werktag des jeweiligen Monats für die Berechnung 
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herangezogen. Wenn der 10. Werktag kein Handelstag an der 

EEX ist, wird der Wert vom nächsten Handelstag für die Berech-

nung genommen. Der 24-Monatszeitraum beginnt 27 Monate vor 

einem Preisbestimmungszeitpunkt. 

Quelle:   

EEX (Kurzfrist Historie) - https://www.eex.com 
Syneco (Langzeit Historie) - https://www.syneco.net/pro-
duct/marktdaten-und-preiskurven/ 

G0 = Basis Gaspreis in €/MWh - arithmetisches Mittel Okt. 2018 

bis Sept. 2020  

G0 = 17,29 €/MWh 
 

CO2 – EU-Emissionszertifikatspreis 

Der EU-Emissionszertifikatspreis (CO2) wird anhand von EEX-Ab-

rechnungspreisen (settlement price) in Euro/t CO2 für das EUA 

Futures, mit Lieferung in dem mit dem Zeitpunkt der Preisbestim-

mung beginnenden Kalenderjahr, ermittelt. Die Werte der EEX-

Produkte werden von der EEX börsentäglich nach Handels-

schluss ermittelt und im Internet veröffentlicht. 

Maßgebend für die Bildung des EU-Emissionszertifikatspreis ist 

jeweils das arithmetische Mittel der davor genannten EEX-Ab-

rechnungspreise. Hierbei werden EEX-Abrechnungspreise für 

das genannte Produkt innerhalb eines zusammenhängenden 24-

Monatszeitraums am 10. Werktag des jeweiligen Monats für die 

Berechnung herangezogen. Wenn der 10. Werktag kein Handels-

tag an der EEX ist, wird der Wert vom nächsten Handelstag für 

die Berechnung genommen. Der 24-Monatszeitraum beginnt 27 

Monate vor einem Preisbestimmungszeitpunkt. 

Quelle:   

EEX (Kurzfrist Historie) - https://www.eex.com 
Syneco (Langzeit Historie) - https://www.syneco.net/pro-
duct/marktdaten-und-preiskurven/ 

CO2 0 =  Basis EU-Emissionszertifikatspreis in €/t CO2 - arithmeti-

sches Mittel Okt. 2018 bis Sept. 2020 

CO2 0 =  24,80 €/t CO2 

 

WI – Wärmepreisindex 

Der Wärmepreisindex ist den Veröffentlichungen des Statisti-

schen Bundesamtes zu entnehmen, unter Statistisches Bundes-

amt – https://www.destatis.de  Genesis-Online Datenbank  

Statistiken  Code: 61111 / Tabelle: 61111-0006 - Verbraucher-

preisindex: Deutschland, Monate, Klassifikation der Verwen-

dungszwecke des Individualkonsums  Anpassen: Vorspalte / 

Anderes Merkmal auswählen  Neues Merkmal anwenden: Ver-

wendungszweck des Individualkonsums, Sonderpositionen  

Position CC13-77: Wärmepreisindex (Fernwärme, einschl. Be-

triebskost.). 

WI0 = Basis Wärmepreisindex - arithmetisches Mittel Okt. 2019 

bis Sept. 2020 (2020 = 100) 

WI0 = 101,43 

 

Maßgebend für die Preisbildung ist jeweils das arithmetische Mit-

tel der davor genannten Wärmepreisindizes. Hierbei werden Wär-

mepreisindizes innerhalb eines zusammenhängenden 12-Mo-

natszeitraums für die Berechnung herangezogen. Der 12-Monats-

zeitraum beginnt 15 Monate vor einem Preisbestimmungszeit-

punkt. 

Gestattungsentgelt 

Die Stadt Kaiserslautern hat mit Beschluss des Stadtrates vom 

26.06.2017 ein Gestattungsentgelt für die Nutzung der öffentli-

chen Wege zur Fernwärmeversorgung beschlossen. Dieses ist 

unabhängig von den jeweils gültigen Fernwärmepreisen und wird 

dem Kunden für die von ihm verbrauchte Wärmemenge mit 0,06 

Cent je Kilowattstunde ab dem 01.10.2017 in Rechnung gestellt. 

Allgemeine Regeln 

Sollten die davor genannten Kosten, Preise und Indizes nicht 

mehr veröffentlicht werden, so treten mit der nächsten Preisände-

rung an Stelle der ursprünglich vereinbarten Kosten, Preise und 

Indizes jeweils die Kosten, Preise und Indizes, die hinsichtlich der 

Voraussetzungen weitestgehend den veröffentlichten Kosten, 

Preisen und Indizes entsprechen. Das gleiche gilt, falls die Veröf-

fentlichungen nicht mehr vom Statistischen Bundesamt oder von 

der EEX erfolgen. 

Sofern der zugrunde gelegte Index vom Statistischen Bundesamt 

umbasiert wird, gilt der Index ab dem Tage der Veröffentlichung 

durch das Statistische Bundesamt auf der neuen Basis. 

Die zur Ermittlung der Preise erforderlichen Berechnungen wer-

den auf 3 Dezimalstellen durchgeführt und auf 2 Dezimalstellen 

gerundet. 

Die nach den vorstehend genannten Formeln berechneten Preise 

sind Nettopreise, denen die jeweils gültige Umsatzsteuer zuge-

schlagen wird. 

Werden nach Vertragsschluss Steuern, Abgaben und/oder vom 

Gesetzgeber verursachte Belastungen mit Einfluss auf die Preise 

eingeführt oder geändert, so ändern die SWK Stadtwerke Kai-

serslautern Versorgungs-AG die Preise entsprechend. Preisän-

derungen aufgrund dieser Bestimmung dürfen keinen zusätzli-

chen Gewinn oder Verlust für die SWK Stadtwerke Kaiserslautern 

Versorgungs-AG zur Folge haben.  

Umlagenpreis Gasumlagen in ct/kWh Wärme 

Der Umlagenpreis (UPGU) in ct/kWh für die zu verrechnenden 

Wärmemengen bestimmt sich jeweils zum 1. eines Monats nach 

dem Ergebnis der nachstehenden Formel: 

 

���� = ����,� �0 ∙ ��������,� + 0,024 ∙ ���!���!,�" 

 

UPGU,0 – Basis-Umlagenpreis Gasumlagen, Kosten der anfallen-

den Gasumlagen (Gasbeschaffungsumlage und Gasspeicherum-

lage) bezogen auf die zur Wärmeproduktion eingesetzte Gas-

menge zum 1. Oktober 2022, umgerechnet auf die Wärmeliefe-

rung in ct/kWh Wärme. Bei der Ermittlung von UPGU,0 wird der 
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aktuelle Energiemix gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 a FFVAV und die 

Effizienz der Wärmeerzeugung berücksichtigt. 

 

UPGU,0 = 2,26 ct/kWh 

GUES – jeweils Aktuelle Gasbeschaffungsumlage  

GUES,0 – Gasbeschaffungsumlage zum 1. Oktober 2022 

GUSP – jeweils Aktuelle Gasspeicherumlage 

GUSP,0 – Gasspeicherumlage zum 1. Oktober 2022 

 

Quelle für die Höhe der jeweils aktuell gültigen Umlagen ist die 

Website der Trading Hub Europe  

https://www.tradinghub.eu/de-de/ 

 

Variablen 
 

Gesetzliche Gasbeschaffungsumlage (GUES) 

Wird ab dem 1. Oktober 2022 auf alle Gasverbräuche in Deutsch-

land erhoben. Die Umlage ist aktuell bis zum 1. April 2024 befris-

tet. Sie kann mit einem Abstand von mindestens drei Monaten 

aktualisiert werden. Ihre Höhe wird jeweils von dem Marktgebiets-

verantwortlichen Trading Hub Europe (THE) ermittelt und veröf-

fentlicht. 

Die gesetzliche Grundlage für die Einführung der Gasbeschaf-

fungsumlage ist § 26 des Energiesicherungsgesetz (EnSiG) 

i.V.m. Gaspreisanpassungsverordnung (GasPrAnpV). 

Ab dem 1. Oktober 2022 beträgt die Gasbeschaffungsumlage je 

kWh Gas 2,419 ct/kWhHs (GUES,0) 

 

Gesetzliche Gasspeicherumlage (GUSP) 

Wird ab dem 1. Oktober 2022 auf alle Gasverbräuche in Deutsch-

land erhoben. Die Umlage ist bis zum 31. März 2025 befristet. Sie 

kann alle sechs Monate aktualisiert werden. Ihre Höhe wird je-

weils von dem Marktgebietsverantwortlichen Trading Hub Europe 

(THE) ermittelt und veröffentlicht. 

Die gesetzliche Grundlage für die Einführung der Gasbeschaf-

fungsumlage ist der § 35e des Energiewirtschaftsgesetzes 

(EnWG). 

Ab dem 1. Oktober 2022 beträgt die Gasspeicherumlage je kWh 

Gas 0,059 ct/kWhHs (GUSP,0) 

 

Allgemeine Regeln 

Die bestehende Wärme-Preisvereinbarung wird um den Umla-

genpreis Gasumlagen ergänzt. 

Die nach den vorstehend genannten Formeln berechneten Preise 

sind Nettopreise, denen die jeweils gültige Umsatzsteuer zuge-

schlagen wird. 

 


